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Gesetz über die Errichtung des Landesamtes für Ge-
sundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen (Lf-

GA NRW-Errichtungsgesetz)

 

Vom 10. Juni 2025

 

(Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juni 2025 (GV. NRW. S. 530))

§ 1 
Rechtsform, Name und Sitz

 

Das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen (LfGA NRW) wird als 
Landesoberbehörde nach § 6 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 
421), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juni 2025 (GV. NRW. S. 530) geändert 
worden ist, mit Sitz in Bochum errichtet.

§ 2 
Rechtsnachfolge
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(1) Das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen übernimmt die 
Rechtsnachfolge für das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen und das Landesinsti-
tut für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung Nordrhein-Westfalen.

 

(2) Die dem Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen übertragenen Aufgaben und die 
dem Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung Nordrhein-Westfalen im Arbeits-
schutz, Strahlenschutz und Umweltschutz übertragenen Aufgaben gehen mit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes auf das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen über.

 

(3) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen 
und des Landesinstituts für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung Nordrhein-Westfalen sind mit 
Inkrafttreten dieses Gesetzes auf das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein- 
Westfalen übergeleitet.

§ 3 
Fachaufgaben

 

(1) Das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen nimmt landesweit be-
deutsame Aufgaben im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie zentrale Aufgaben 
des Arbeitsschutzes wahr.

 

(2) Im Bereich der Gesundheit ist das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein- 
Westfalen insbesondere die fachliche Leitstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Es berät 
und unterstützt die Landesregierung und die Kreise und kreisfreien Städte unter anderem in Fra-
gen des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung, insbesondere vor übertragbaren Infektions-
krankheiten, sowie der Prävention und Gesundheitsförderung, auch bedarfsgerecht durch Ent-
wicklung einheitlicher Standards. Es fördert die Stärkung des Politikfeldes Gesundheit in ver-
schiedenen Lebenswelten auch unter bundes- und europapolitischen Aspekten. Näheres regelt 
das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen vom 10. 
Juni 2025 (GV. NRW. S. 530) in der jeweils geltenden Fassung.

 

(3) Im Bereich des Arbeitsschutzes ist das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nord-
rhein-Westfalen das zentrale Beratungs- und Unterstützungsorgan der staatlichen Arbeits-
schutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, im Folgenden Arbeitsschutzverwaltung. Es 
unterstützt die Arbeitsschutzverwaltung nachhaltig, fachlich und, sofern zweckmäßig, operativ. 
Die Unterstützungsleistungen des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein- 
Westfalen erfolgen insbesondere durch:
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1. die Beratung der Arbeitsschutzverwaltung bei den Bezirksregierungen sowie des für Arbeits-
schutz zuständigen Ministeriums,

 

2.die Unterstützung der Arbeitsschutzverwaltung bei den Bezirksregierungen in operativen Be-
langen und

 

3. die Wahrnehmung der Funktion einer zentralen Serviceeinheit für die Arbeitsschutzverwal-
tung.

 

Darüber hinaus nimmt es die Aufgaben der Zentralen Radonstelle des Landes Nordrhein-Westfa-
len und der Strahlenschutzdienste des Landes Nordrhein-Westfalen wahr, insbesondere der In-
korporationsmessstelle. Als sicherheitstechnische Aufgabe nimmt es zum Schutz Dritter die akti-
ve Marktüberwachung von online angebotenen Produkten gemäß Marktüberwachungsgesetz 
vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1723) wahr.

 

(4) Die Aufgaben zur Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen im Auftrag des für 
Kerntechnik zuständigen Ministeriums sowie zur Überwachung der Umweltradioaktivität im Auf-
trag des für Umwelt zuständigen Ministeriums für den Regierungsbezirk Düsseldorf bleiben un-
berührt.

 

(5) Die Aufsichtsbehörden können dem Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein- 
Westfalen durch Rechtsverordnung weitere landesweit bedeutsame fachliche Aufgaben zuwei-
sen. Soweit es sich um Aufgaben handelt, die bisher durch die Bezirksregierung wahrgenommen 
werden, können diese im Einvernehmen mit dem für Inneres zuständigen Ministerium durch 
Rechtsverordnung auf das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen 
übertragen werden. § 5 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421) in 
der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt.

§ 4 
Hoheitliche Aufgaben

 

(1) Das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen nimmt im Bereich des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes landesweit bedeutsame hoheitliche Aufgaben wahr. Näheres 
regeln das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen 
sowie die Verordnung über die Zuständigkeiten im Humanarzneimittel-, Medizinprodukte- und 
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Apothekenwesen sowie auf dem Gebiet des Schutzes vor nichtionisierender Strahlung bei der 
Anwendung am Menschen vom 25. Januar 2022 (GV. NRW. S. 100) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

 

(2) Das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen nimmt im Bereich des 
Arbeitsschutzes landesweit zentrale hoheitliche Aufgaben wahr. Näheres regeln die Zuständig-
keitsverordnung Arbeits- und technischer Gefahrenschutz vom 27. November 2012 (GV. NRW. 
S. 622) in der jeweils geltenden Fassung sowie die Zuständigkeitsverordnung Atom- und Strah-
lenschutzrecht vom 2. Mai 2023 (GV. NRW. S. 238) in der jeweils geltenden Fassung.

 

(3) Die Aufsichtsbehörden können dem Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein- 
Westfalen durch Rechtsverordnung nach Anhörung des fachlich zuständigen Ausschusses des 
Landtags weitere landesweit bedeutsame hoheitliche Aufgaben zuweisen. Soweit es sich um 
Aufgaben handelt, die bisher durch die Bezirksregierung wahrgenommen werden, können diese 
im Einvernehmen mit dem für Inneres zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung auf das 
Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen übertragen werden. § 5 des 
Landesorganisationsgesetzes bleibt unberührt.

§ 5 
Organisation

 

Das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen regelt in einem Organi-
sationsplan die Einzelheiten seiner Organisation und legt in einem Geschäftsverteilungsplan die 
Zuständigkeiten für die jeweiligen Aufgaben nach den §§ 3 und 4 fest. Der Organisationsplan 
und der Geschäftsverteilungsplan sowie wesentliche Änderungen bedürfen der Zustimmung der 
Aufsichtsbehörden.

§ 6 
Leitung des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein- 

Westfalen
 

Die Leitung des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen obliegt der 
Präsidentin oder dem Präsidenten.

§ 7 
Aufsicht
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Aufsichtsbehörden sind die für Gesundheit und für Arbeitsschutz zuständigen Ministerien. Diese 
üben die Dienst- und Fachaufsicht aus. Soweit dem Landesamt für Gesundheit und Arbeits-
schutz Nordrhein-Westfalen Angelegenheiten und Aufgaben aus dem Geschäftsbereich anderer 
Ressorts übertragen worden sind, obliegt die Fachaufsicht dem jeweils beauftragenden Ressort. 
Die Übertragung neuer Aufgaben anderer Ressorts erfolgt im Einvernehmen mit den Aufsichts-
behörden.

§ 8 
Inkrafttreten

 

 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft.

 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

 

Der Ministerpräsident

 

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

 

Der Minister des Innern 
Zugleich für den Minister der Finanzen 

sowie den Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
sowie die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung

 

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration

 

Die Ministerin für Schule und Bildung

 

Der Minister der Justiz 
Zugleich für den Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
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